
Soweit nach §13 Abs.2 Nr.1 und Nr.2 BetrVG ein neuer
Betriebsrat zu wählen ist, wenn die Stilllegung des Be-
triebsteils oder die Betriebseinschränkung dazu führt,
dass sich die Belegschaftsstärke wesentlich ändert oder
die Zahl der Betriebsratsmitglieder unter die gesetzlich
vorgeschriebene Zahl sinkt, lässt dies den vorstehend wie-
dergegebenen Grundsatz unberührt. Das Prinzip der be-
triebsbezogenen Interessenvertretung wird auch in diesen
Fällen dadurch gewahrt, dass der bisherige Betriebsrat
nach §22 BetrVG die Geschäfte weiterführt, bis der neue
Betriebsrat gewählt und das Wahlergebnis bekannt ge-
macht ist. Stellt eines von mehreren an einem Gemein-
schaftsbetrieb beteiligten Unternehmen seine Tätigkeit
ein, wirkt dies wie die Stilllegung eines Betriebsteils oder
eine Betriebseinschränkung. Die Betriebsidentität wird
dadurch jedoch nicht berührt, sofern ein oder mehrere Un-
ternehmen ihre bisherige betriebliche Tätigkeit fortsetzen.

b) Spaltung des gemeinsamen Betriebs

Etwas anderes wird man allerdings dann annehmen müs-
sen, wenn die Identität des Betriebs infolge organisatori-
scher Änderungen verloren geht und damit ein neuer Be-
trieb zur Entstehung kommt. Denn in diesem Fall endet,
wie auch das BAG im Urteil vom 19.11.20039 hervor-
gehoben hat, das Amt des Betriebsrats. Dies kann bei der
Auflösung eines gemeinsamen Betriebs ebenso wie bei
der Zusammenfassung zweier oder mehrerer Betriebe
oder Betriebsteile zu einem Betrieb der Fall sein.

Auch solche Fallgestaltungen führen indes nicht unmit-
telbar zur Beendigung des Betriebsratsmandats. Viel-
mehr ist ein Übergangsmandat gem. §21a BetrVG anzu-
nehmen. Darüber hinaus kommt das Restmandat gem.
§21b BetrVG zum Tragen. Da §21b BetrVG ganz be-
wusst nicht auf die Beteiligungsrechte des Betriebsrats
aus §§111, 112 BetrVG begrenzt wird, sondern auch an-
derweitige Mitbestimmungs- und Mitwirkungsrechte
einbezieht, kann – ohne zeitliche Grenze – §21b BetrVG
auch die Anhörung des Betriebsrats vor Ausspruch einer

Kündigung gem. §102 BetrVG notwendig machen.
Denn mit dem Restmandat wird auch die Wahrnehmung
solcher Aufgaben abgesichert, die sich daraus ergeben,
dass trotz der bereits vollzogenen Betriebsänderung noch
nicht alle Arbeitsverhältnisse beendet sind und einzelne
Arbeitnehmer mit Abwicklungsarbeiten beschäftigt wer-
den. Erst wenn das Restmandat endet und/oder eine Inte-
ressenvertretung dieser Arbeitnehmer durch einen ande-
ren Betriebsrat gewährleistet ist, kommt eine Beteiligung
des für den gemeinsamen Betrieb gebildeten Betriebsrats
gem. §21b BetrVG nicht mehr in Betracht.

4. Fazit

Der gemeinsame Betrieb ist nicht nur im Bereich des Be-
triebsverfassungsrechts anerkannt. Auch das Kündigungs-
schutzrecht erkennt den gemeinsamen Betrieb mehrerer
Unternehmen an. Er hat zur Folge, dass die Voraussetzun-
gen einer betriebsbedingten Kündigung – soweit sie an
den Betrieb anknüpfen – Arbeitnehmer bzw. Arbeitsplätze
beider Rechtsträger einbeziehen. Die Besonderheiten des
Kündigungsschutzes im gemeinsamen Betrieb wirken al-
lerdings nicht nach. Hat die unternehmerische Entschei-
dung zur Auflösung eines gemeinsamen Betriebs im Zeit-
punkt des Zugangs der Kündigung bereits greifbare For-
men angenommen, sind bei der Frage derWeiterbeschäfti-
gung und Sozialauswahl nur noch die Arbeitsplätze zu be-
rücksichtigen, die in Betriebsstätten des jeweiligen Arbeit-
gebers bestehen. Demgegenüber entfällt das Anhörungs-
erfordernis des Betriebsrats gem. §102 BetrVG nur dann,
wenn infolge der Auflösung eines gemeinsamen Betriebs
auch das Mandat des in diesem Betrieb gebildeten Be-
triebsrats erlischt. Dies ist erst dann der Fall, wenn die
Identität des Betriebs infolge der organisatorischen Ände-
rungen verlorengeht und das Übergangsmandat oder Rest-
mandat des Betriebsrats geendet hat.

Hinweise zur Vertragsgestaltung

y Möglichkeiten der Festlegung von Abfindungsleistungen in Sozialplänen

von Assessor Dr. Wolfgang Kleinebrink, Mönchengladbach*

Sozialpläne enthalten in der Praxis im Wesentlichen Ab-
findungsregelungen, wenn wirtschaftliche Nachteile aus-
geglichen werden sollen, die Arbeitnehmer aufgrund des
Verlustes ihres Arbeitsplatzes erleiden. Da es im Regelfall
nicht möglich ist, diese Nachteile für jeden betroffenen
Arbeitnehmer individuell zu bestimmen, wird die Höhe
der Abfindung zumindest auch anhand abstrakter Krite-
rien festgelegt. Ziel muss es sein, den von der Betriebsän-
derung betroffenen Mitarbeitern mit einem begrenzten So-
zialplanvolumen eine verteilungsgerechte Überbrü-
ckungshilfe zu gewähren. Bei der Gestaltung entsprechen-

der Berechnungsformeln müssen Arbeitgeber und Be-
triebsrat aber Fallstricke beachten, die die höchst-
richterliche Rechtsprechung verursacht. Außerdem müs-
sen sie bei der inhaltlichen Ausgestaltung des Sozialplans
mitbedenken, ob Abfindungszahlungen, die betroffene Ar-
beitnehmer außerhalb des Sozialplans erhalten können,
auf die Sozialplanabfindung angerechnet werden sollen.

9 BAG v. 19.11.2003 – 7 AZR 11/03, BAGReport 2004, 109 =

DB 2004, 822 (823).

* Arbeitgeberverbände Wuppertal e.V., Mönchengladbach;

Lehrbeauftragter an der Hochschule Niederrhein.
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1. Bestimmung der Höhe der Abfindung anhand
individueller künftiger Nachteile

Nach dem Normzweck des §112 BetrVG sollen Sozial-
planleistungen dem Ausgleich oder der Milderung zu-
künftig zu erwartender Nachteile und damit als Über-
brückungshilfe dienen. Dem entspricht es, diese künfti-
gen Nachteile individuell für jeden einzelnen betroffe-
nen Arbeitnehmer zu ermitteln und dementsprechend
die Abfindungshöhe im Sozialplan individuell festzuset-
zen, z.B. nach den persönlichen Vermögensverhältnissen
oder den konkreten Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Die
Betriebspartner dürfen dabei jedoch nicht nach unzuläs-
sigen Kriterien, etwa nach der Gewerkschaftszugehörig-
keit der einzelnen Arbeitnehmer, differenzieren.1

2. Bestimmung der Höhe der (Gesamt-)Abfindung
pauschal anhand einzelner Sozialkriterien

Können oder wollen die Betriebspartner die für den ein-
zelnen Arbeitnehmer zu erwartenden Nachteile in der
Regel nicht konkret voraussehen, müssen sie in pauscha-
ler Weise Vorsorge treffen.2 Sie können z.B. in Sozial-
plänen die Höhe der Abfindung anhand der nun auch in
§1 Abs.3 Satz1 KSchG genannten vier Sozialkriterien
Betriebszugehörigkeit, Alter, Unterhaltspflichten und
Schwerbehinderung festlegen, wobei sie nicht alle Krite-
rien heranziehen müssen. Anhand jedes vereinbarten
Kriteriums errechnet sich ein Teil der Abfindung.3

Beraterhinweis: Bisher nicht entschieden hat das BAG,
ob zur Berechnung der Höhe einer Abfindung im Sozial-
plan generell ausschließlich auf das Kriterium der Be-
triebszugehörigkeit abgestellt werden darf.4 Es ist daher
zu empfehlen, neben der Betriebszugehörigkeit immer
weitere Faktoren heranzuziehen.

a) Betriebszugehörigkeit

Im Rahmen ihres Regelungsermessens können die Be-
triebspartner die Beschäftigungsdauer als Maßstab für
die Bestimmung der Höhe einer Abfindung heranziehen.
Üblich sind Regelungen, bei denen die Höhe der Abfin-
dung mit der Dauer der Betriebszugehörigkeit steigt.

Musterformulierung

Für jedes vollendete Jahr der Betriebszugehörigkeit
erhält der Arbeitnehmer ....... (Betrag) ..

Bei der Berechnung der Dauer der Betriebszugehörigkeit
können die Betriebsparteien bestimmte Zeiten aus sachli-
chen Gründen unberücksichtigt lassen. Anerkannt ist dies
z.B. für die Zeiten einer Beschäftigung beim Rechtsvor-
gänger des Arbeitgebers5 und Zeiten der Zugehörigkeit
zur Nationalen Volksarmee, die der Beschäftigung beim
Arbeitgeber vorangingen und nach den Vorschriften der
DDR als Zeiten der Betriebszugehörigkeit galten.6 Nicht
möglich ist es aber, Zeiten des Mutterschutzes und einer
Elternzeit auszunehmen. Dies verstößt nach Ansicht des
BAG gegen Art. 6 Abs.1, Abs.2 GG.7

b) Alter

Neben der Betriebszugehörigkeit wird in der Praxis häu-
fig auch das Alter der betroffenen Arbeitnehmer als Be-
rechnungsfaktor in den Sozialplan aufgenommen. Denk-
bar ist, eine Altersstaffel zu vereinbaren, in der jeder Al-
tersgruppe ein bestimmter Betrag als Teil der Gesamt-
abfindung zugeordnet wird. Um Missverständnissen vor-
zubeugen, sollte dabei immer auf „vollendete“ Lebens-
jahre abgestellt werden.

Musterformulierung

Altersregelung:

Vom vollendeten 20. Lebensjahr bis zum vollendeten
30. Lebensjahr .

Vom 31. Lebensjahr bis zum vollendeten 40. Lebens-
jahr .

Vom 41. Lebensjahr bis zum vollendeten 50. Lebens-
jahr .

Vom 51. Lebensjahr bis zum vollendeten 60. Lebens-
jahr .

c) Unterhaltspflichten

Das Maß der Betroffenheit hängt bei einem mit einer Be-
triebsänderung einhergehenden Verlust des Arbeitsplat-
zes ferner von den Unterhaltspflichten ab, die die betrof-
fenen Arbeitnehmer erfüllen müssen.8 In der Praxis muss
dabei beachtet werden, dass die vereinbarte Regelung
praktikabel ist und nicht zu einem unzumutbaren Ver-
waltungsaufwand führt. Aus diesem Grund ist es ratsam,
hinsichtlich der Unterhaltspflichten allein auf die Kinder
abzustellen, die auf der Lohnsteuerkarte eingetragen
sind.9

Musterformulierung

Für jedes unterhaltsberechtigte Kind erhält der Arbeit-
nehmer eine zusätzliche Abfindung in Höhe von ......
.. Als unterhaltsberechtigt gelten nur solche Kinder,
die zum Zeitpunkt des Abschlusses dieses Sozialplans
auf der Lohnsteuerkarte des Arbeitnehmers eingetra-
gen sind. Weist die Lohnsteuerkarte die Zahl 0,5 auf,
wird die Abfindung für ein unterhaltsberechtigtes
Kind gezahlt.

1 BAG v. 12.2.1985 – 1 AZR 40/84, AP Nr.25 zu §112 BetrVG

1972.

2 BAG v. 19.10.1999 – 1 AZR 838/98, AP Nr.135 zu §112

BetrVG 1972; v. 23.8.1988 – 1 AZR 284/87, AP Nr.46 zu

§112 BetrVG 1972.

3 BAG v. 12.11.2002 – 1 AZR 58/02, AP Nr.159 zu §112

BetrVG 1972.

4 BAG v. 12.11.2002 – 1 AZR 58/02, AP Nr.159 zu §112

BetrVG 1972.

5 BAG v. 16.3.1994 – 10 AZR 606/93, AP Nr.75 zu §112

BetrVG 1972.

6 BAG v. 30.3.1994 – 10 AZR 352/93, AP Nr.76 zu §112

BetrVG 1972.

7 BAG v. 12.11.2002 – 1 AZR 58/02, AP Nr.159 zu §112

BetrVG 1972.

8 BAG v. 12.11.2002 – 1 AZR 58/02, AP Nr.159 zu §112

BetrVG 1972.

9 BAG v. 12.3.1997 – 10 AZR 648/96, AP Nr.111 zu §112

BetrVG 1972.
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d) Schwerbehinderung

Schwerbehinderte Arbeitnehmer sind auf dem Arbeits-
markt regelmäßig schwerer zu vermitteln als nicht behin-
derte Arbeitnehmer. Dies rechtfertigt es, bei einer
Schwerbehinderung dem betroffenen Arbeitnehmer eine
zusätzliche Abfindung zuzubilligen. Wie bei den Unter-
haltspflichten muss aber auch bei diesem Kriterium von
den Betriebspartnern darauf geachtet werden, eine prak-
tikable Lösung zu finden. Außerdem muss verhindert
werden, dass das Volumen des Sozialplans sich nachträg-
lich erhöhen kann. Es sollte deshalb nicht nur bestimmt
werden, was nach Ansicht der Betriebspartner unter dem
Kriterium der „Schwerbehinderung„ zu verstehen ist,
sondern auch festgelegt werden, dass nach dem Sozial-
plan eine höhere Abfindung nur an solche schwerbehin-
derten Arbeitnehmer gezahlt wird, deren Schwerbehin-
derteneigenschaft im Zeitpunkt des Abschlusses des So-
zialplans festgestellt ist. Bei einer solchen Regelung
können Arbeitnehmer, deren Schwerbehinderteneigen-
schaft erst rückwirkend festgestellt wird, keine Gleichbe-
handlung verlangen.10

Musterformulierung

Schwerbehinderte Arbeitnehmer erhalten eine zusätz-
liche Abfindung in Höhe von ........ .. Als schwerbe-
hindert gelten nur solche Arbeitnehmer, die einen
Grad der Behinderung in Höhe von mindestens 50%
aufweisen und deren Schwerbehinderung zum Zeit-
punkt des Abschlusses dieses Sozialplans bereits dem
Arbeitgeber durch Vorlage des Schwerbehinderten-
ausweises bekannt ist.

e) Stichtagsregelung

Beachtet werden muss, dass für sämtliche Sozialkrite-
rien, anhand derer die Gesamtabfindung bestimmt wer-
den soll, ein Stichtag festgelegt wird, um spätere Rechts-
streitigkeiten, die die Höhe der Sozialplanabfindung zum
Gegenstand haben, zu vermeiden. Empfehlenswert ist,
einen für alle Arbeitnehmer und für sämtliche Kriterien
einheitlichen Stichtag, z.B. den Tag der Unterzeichnung
des Interessenausgleichs oder Sozialplans, zu nehmen,
da das Gesamtvolumen auf diese Weise leicht berechnet
werden kann.

Musterformulierung

Stichtag für die Berechnung der Abfindung ist der
.............. (Datum)

3. Bestimmung der Höhe der Abfindung mit Hilfe
einer Berechnungsformel

Statt zur Berechnung der Gesamtabfindung für die ein-
zelnen Sozialkriterien Teilabfindungen festzulegen, kann
die einem Arbeitnehmer nach dem Sozialplan zuste-
hende Abfindung auch auf der Grundlage von Formeln
berechnet werden, in denen z.B. auf die Betriebszuge-
hörigkeit, den bisherigen Verdienst, das Alter und einen
Divisor abgestellt wird. Je kleiner der Divisor ist, desto
höher ist die einzelne Abfindung und damit das Ge-
samtvolumen des Sozialplans.11

Musterformulierung

Die Höhe der Abfindung berechnet sich nach folgen-
der Formel:

(Betriebszugehörigkeit/in Jahren x Brutto-Monatsent-
gelt/in .) / Divisor

Der Divisor beträgt:

für Mitarbeiter/-innen bis zum vollendeten
35. Lebensjahr ... (Divisor)

für Mitarbeiter/-innen bis zum vollendeten
45. Lebensjahr ... (Divisor)

für Mitarbeiter/-innen bis zum vollendeten
50. Lebensjahr ... (Divisor)

für Mitarbeiter/-innen bis zum vollendeten
57. Lebensjahr und älter ... (Divisor)

Denkbar ist auch, das Lebensalter nicht bei der Bestim-
mung der Höhe des Divisors zu berücksichtigen, sondern
als weiteren Multiplikator in die Formel aufzunehmen.

Musterformulierung

Die Höhe der Abfindung berechnet sich nach folgen-
der Formel:

(Betriebszugehörigkeit/in Jahren x Lebensalter/in Jah-
ren x Bruttomonatsvergütung/in .) / .... (Divisor)

a) Begriff des Brutto-Monatsentgelts

Im Sozialplan sollte genau bestimmt werden, was die Be-
triebspartner unter dem Begriff „Bruttomonatsentgelt“ oder
„Arbeitsentgelt“ verstehen wollen. Wird dies unterlassen,
können Unklarheiten darüber entstehen, ob z.B. Provisio-
nen, Jahressonderleistungen, Tantiemen, Sachleistungen,
vermögenswirksame Leistungen usw. umfasst sein sollen.12

Musterformulierung

Etwaige Sonderzahlungen (Jahressonderzahlungen,
Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld, Tantiemen, etc.), ver-
mögenswirksame Leistungen und Leistungen mit Auf-
wendungsersatzcharakter sind als Bestandteile des
Brutto-Monatsentgelts nicht zu berücksichtigen.

b) Bezugszeitraum für das Brutto-Monatsentgelt

Ferner ist festzulegen, welcher Brutto-Monatsverdienst
herangezogen werden soll, d. h., ob es auf den letztenMo-
nat des Arbeitsverhältnisses,13 auf den letzten abgerech-
neten Monat vor dem Zugang der Kündigung oder einen
anderen Monat ankommen soll. Denkbar ist auch, für die
Bestimmung des Brutto-Monatsverdienstes auf einen Re-
ferenzzeitraum von z.B. drei Monaten zurückzugreifen,
um Verdienstschwankungen zu berücksichtigen.

10 Vgl. BAG v. 19.4.1983 – 1 AZR 491/88, AP Nr.124 zu Art. 3

GG; Richardi/Annuß, BetrVG, 9.Aufl., §112 BetrVG Rz.91.

11 ErfK/Hanau/Kania, 4.Aufl., §§112, 112a BetrVG Rz.27.

12 Schweibert in Willemsen/Hohenstatt/Schweibert/Seibt, Um-

strukturierung und Übertragung von Unternehmen, 2.Aufl.,

Teil C Rz.242.

13 Dafür spricht die Überbrückungsfunktion der Abfindung BAG

v. 17.11.1998 – 1 AZR 221/98, AP Nr.6 zu §77 BetrVG 1972

Auslegung; v. 28.10.1992 – 10 AZR 129/92, AP Nr.66 zu

§112 BetrVG 1972.
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Musterformulierung

Als Bruttomonatsentgelt gilt der Durchschnitt der
letzten drei vollen abgerechneten Monate vor dem
........ (Angabe des Bezugszeitpunkts, z.B. Tag des Zu-
gangs der Kündigung; des Tages der Unterzeichnung
des Sozialplans)

4. Bestimmung der Höhe der Abfindung mit Hilfe
eines Punktesystems

Die dem einzelnen betroffenen Arbeitnehmer nach dem
Sozialplan zustehende Abfindung kann ferner durch ein
Punktesystem bestimmt werden. Für die Sozialkriterien
Lebensalter, Betriebszugehörigkeit, Unterhaltsverpflich-
tungen, Schwerbehinderung usw. werden dann keine Geld-
beträge, sondern Punktwerte festgelegt. Das finanzielle Vo-
lumen, das für die Dotierung des Sozialplans zur Ver-
fügung steht, wird dann durch die Gesamtzahl aller Punkte,
die sich aus den jeweiligen Sozialdaten der Arbeitnehmer
ergeben, geteilt. Für die Ermittlung der individuellen Ab-
findung wird dann der sich so ermittelte Punktwert mit der
individuellen Punktzahl des Arbeitnehmers multipliziert.14

5. Begrenzung der Höhe der Abfindung

a) Bedingte Höhe der Abfindung

Hängt ein Teil der Finanzierung des Sozialplans von ei-
nem künftigen ungewissen Ereignis – z.B. dem Verkauf
eines Grundstücks, der Bewilligung eines Kredits – ab,
besteht die Möglichkeit, den sich daraus ergebenden in-
dividuellen Anteil der Abfindung nur bedingt zuzusagen,
während der verbleibende Teil bereits unbedingt geregelt
wird. Werden diese Grundsätze nicht beachtet, besteht
die Gefahr, dass die Abfindungshöhe als verbindlich und
lediglich die Fälligkeit der unbedingten Abfindung als
hinausgeschoben angesehen wird.15

Musterformulierung

Falls es gelingen sollte, das Grundstück ...... (genaue
Bezeichnung) für mindestens ..................... . zu ver-
äußern, wird das Sozialplanvolumen um .......... . auf-
gestockt. Die unter Ziffer ...... des Sozialplans fallen-
den Mitarbeiter erhalten in diesem Fall eine zusätz-
liche Abfindung, die sich wie folgt berechnet: .............

b) Höchstbetragsklausel

Unabhängig davon, welche Berechnungsmethode ge-
wählt wird, kann von den Betriebspartnern eine Höchst-
betragsklausel aufgenommen werden. Obwohl von einer
derartigen Regelung meistens ältere Arbeitnehmer be-
troffen sind, verstößt sie nicht gegen §75 Abs.1 Satz2
BetrVG. Eine unterschiedliche Behandlung von älteren
und jüngeren Arbeitnehmern ist aufgrund des Zwecks
der Sozialplanleistung gerechtfertigt, da mit einem be-
grenzten finanziellen Volumen möglichst allen von der
Entlassung betroffenen Arbeitnehmern eine verteilungs-
gerechte Überbrückungshilfe bis zu einem ungewissen
neuen Arbeitsverhältnis oder längstens bis zum Bezug
von Altersrente ermöglicht werden könnte.16

Musterformulierung

Die Höchstsumme der individuellen Abfindung be-
trägt . ............ (Betrag)

c) Teilzeit

Zur Berücksichtigung von Teilzeittätigkeit sind zwei Re-
gelungsmodelle denkbar. Zum einen können bei der Be-
messung einer Sozialplanabfindung Zeiten der Teilzeit-
und der Vollzeitbeschäftigung anteilig berücksichtigt
werden. Eine solche Regelung verstößt nicht gegen den
arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz oder §2
BeschFG a.F. bzw. §4 TzBfG.17

Musterformulierung18

Soweit der Beschäftigte teilweise in Vollzeit und teil-
weise in Teilzeit beschäftigt war, werden diese Zeiten
und die entsprechenden Gehälter anteilig gerechnet.

Denkbar ist aber auch, allein auf die persönliche Arbeits-
zeit des Arbeitnehmers zum Zeitpunkt der Beendigung
des Arbeitsverhältnisses abzustellen und bei einer Teil-
zeitarbeit die Abfindung im Verhältnis zur Vollarbeits-
zeit, z.B. der tariflichen Arbeitszeit, zu berechnen.19

Musterformulierung

Teilzeitbeschäftigte erhalten Abfindungen im Verhält-
nis zur tariflichen Arbeitszeit.

d) Anrechnung von anderen Abfindungen

Vorsorglich sollten im Sozialplan Regelungen vorgese-
hen sein, die verhindern, dass es zu einer Kumulation
von Abfindungsansprüchen aus dem Sozialplan und aus
Gesetz und/oder Vereinbarungen kommt.

Nach §1a Abs.1 Satz2 KSchG kann der Arbeitgeber im
Kündigungsschreiben den Arbeitnehmer darauf hinwei-
sen, dass die Kündigung aus betriebsbedingten Gründen
erfolgt und er bei Verstreichen lassen der dreiwöchigen
Klagefrist des §4 KSchG eine Abfindung in der gesetz-
lich in §1a Abs.2 KSchG vorgesehenen Höhe verlangen
kann.20 Sieht ein bestehender Sozialplan keine Ein-
schränkung vor, läuft der Arbeitgeber Gefahr, zusätzlich

14 Fitting, BetrVG, 21.Aufl., §§112, 112a BetrVG; kritisch zur

Praktikabilität Schweibert in Willemsen/Hohenstatt/Schwei-

bert/Seibt, Umstrukturierung und Übertragung von Unterneh-

men, 2.Aufl., Teil C Rz.243.

15 Vgl. BAG v. 21.7.1998 – 1 AZR 57/98, n.v.

16 BAG v. 19.10.1999 – 1 AZR 838/98, AP Nr.135 zu §112

BetrVG 1972; v. 23.8.1988 – 1 AZR 284/87, AP Nr.46 zu

§112 BetrVG 1972.

17 BAG v. 14.8.2001 – 1 AZR 760/00, AP Nr.142 zu §112

BetrVG 1972.

18 Vgl. BAG v. 14.8.2001 – 1 AZR 760/00, AP Nr.142 zu §112

BetrVG 1972.

19 BAG v. 28.10.1992 – 10 AZR 129/92, AP Nr.66 zu §112

BetrVG 1972.

20 Diese gesetzliche Neuregelung dürfte allerdings keine große

praktische Bedeutung erlangen, ausf. Nägele, ArbRB 2004,

80 ff.
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zur Sozialplanabfindung auch noch die gesetzliche Ab-
findung nach §1a KSchG zahlen zu müssen.21

Musterformulierung

Auf die Sozialplanabfindung wird eine Abfindung,
die einem Arbeitnehmer nach §1a KSchG zusteht, an-
gerechnet.

Entsprechend sollte ferner geregelt werden, dass eine
Abfindung, die der Arbeitnehmer vor dem Arbeitsgericht
durch Vergleich oder Urteil erstreitet, ebenfalls auf sei-
nen Sozialplananspruch angerechnet wird.

6. Fazit

Es gibt für die Betriebspartner eine Vielzahl von Mög-
lichkeiten, die Höhe der Abfindungsleistungen in Sozial-
plänen festzulegen. Arbeitgeber und Betriebsrat müssen
mit Hilfe dieser Gestaltungsspielräume die Lösung fin-
den, die aus ihrer Sicht bei dem vorgegebenen Sozial-
planvolumen den von der Betriebsänderung betroffenen
Arbeitnehmern am besten gerecht wird.
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y Neuregelung der Gerichtskosten in Arbeitssachen – Erkenntnisverfahren

von RA Norbert Schneider, Neunkirchen

Das KostRModG zwingt auch den Anwalt in Arbeits-
gerichtsverfahren zum Umdenken. Die bisherigen Rege-
lungen des ArbGG und des dortigen Kostenverzeichnis-
ses sind zum 1.7.2004 in das GKG als Teil 8 GKG-Kost-
Verz. eingearbeitet worden. Dabei haben sich zum Teil
wesentliche Änderungen ergeben, die der Anwalt beach-
ten muss, will er für seine Partei keine unnötigen Kosten
auslösen.

Gleichzeitig ist die Streitwertvorschrift des § 12 Abs. 7
ArbGG in das GKG übernommen worden und findet sich
dort als Abs. 4 des § 42 GKG (Wiederkehrende Leistun-
gen). Inhaltlich ändert sich an der Streitvorschrift aller-
dings nichts. Es bleibt hier beim Quartalseinkommen.

1. Mahnverfahren

a) Gebühr

Für das Verfahren über den Antrag auf Erlass eines
Mahnbescheides ist keine Gerichtsgebühr vorgesehen.
Das Verfahren ist gerichtskostenfrei.

Im Verfahren über den Antrag auf Erlass eines Vollstre-
ckungsbescheides fällt dagegen nach Nr.8100 GKG-
KostVerz. eine 0,4-Gebühr an, mindestens 15 .. Uner-
heblich ist, ob das Mahnverfahren einen höheren Wert
hatte. Es kommt alleine auf den Wert des Antrags auf Er-
lass des Vollstreckungsbescheides an.

b) Wegfall der Gebühr bei Antragsrücknahme

Wird der Antrag auf Erlass eines Vollstreckungsbeschei-
des zurückgenommen, bevor dieser erlassen ist, entfällt
die Gebühr wieder (Anm. S.1 zu Nr.8100 GKG-Kost-
Verz.).

2. Erstinstanzliches Verfahren

a) Gebühr

Im erstinstanzlichen Verfahren wird eine 2,0-Gebühr
nach Nr.8210 GKG-KostVerz. erhoben. Eine Höchst-
grenze wie nach der bisherigen Regelung (§12 Abs.1
ArbGG – 500 .) ist nicht mehr vorgesehen. Die Höhe
der Gerichtsgebühr ist daher unbegrenzt.

Die 2,0-Gebühr entsteht mit Einreichung der Klage. Ist
ein Vollstreckungsbescheid vorausgegangen, so ent-
steht die Gebühr mit Eingang der Akten bei Gericht
(Abs. 1 Satz1, 1. Halbs. Anm. zu Nr.8210 GKG-Kost-
Verz.). Die für den Vollstreckungsbescheid angefallene
0,4-Gebühr wird dann angerechnet (Abs. 1 Satz1, 2.
Halbs. Anm. zu Nr.8210 GKG-KostVerz.), so dass im
Regelfall nur noch eine weitere 1,6-Gebühr erhoben
wird. Lediglich dann, wenn der Streitwert des Klagever-
fahrens über dem Wert des Vollstreckungsbescheides
liegt, wird auch insoweit die 2,0-Gebühr erhoben und
eine 0,4-Gebühr nach dem geringeren Wert des Vollstre-
ckungsbescheids angerechnet.

b) Wegfall der Gebühr bei gerichtlichem Vergleich

Endet das Verfahren durch einen gerichtlichen Vergleich,
entfällt die 2,0-Gebühr (Vorb. 8 GKG-KostVerz.). Das
gilt auch dann, wenn zuvor ein Vollstreckungsbescheid er-
gangen war (Satz2 Vorb. 8 GKG-KostVerz.). Auch die
0,4-Gebühr entfällt dann nachträglich wieder. Vorausset-
zung ist, dass sich das gesamte Verfahren durch den ge-
richtlichen Vergleich erledigt. Ein Teilvergleich reicht
nicht aus. Ebenso wenig reicht es aus, dass sich die Par-
teien nur in der Hauptsache vergleichen und die Kosten-
entscheidung dem Gericht überlassen. Ein Vergleich nach
§278 Abs.6 ZPO reicht in diesem Zusammenhang aus.

21 Preis, DB 2004, 70 (73).
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